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Die Abgeordneten zum Nationalrat Anschober, Freundinnen und 

Freunde haben am 22. Juni 1995 an mich eine schriftliche 

Anfrage mit der Nr. 1361/J betreffend Lyocellanlage Heiligen­

kreuz gerichtet. Auf die - aus Gründen der besseren Über­

sichtlichkeit - in Kopie beigeschlossene Anfrage beehre ich 

mich, folgendes mitzuteilen: 

ad 1 bis 9 

Die Genehmigung der Lyocellanlage in Heiligenkreuz fällt 

nicht in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Umwelt. 

Meinem Ressort liegt derzeit weder seitens der Lenzing AG 

noch seitens der Gemeinde Heiligenkreuz ein Förderungsantrag 

vor. 

Bezüglich der möglichen Fördergeber ist mlr bekannt, daß 

Förderungen im Rahmen der EU-Regionalförderungsmaßnahmen für 

Ziel-1-Gebiete vorgesehen sind. 

Die Förderungen teilen sich nach dem vom Ministerrat be­

schlossenen Schlüssel zwischen Land, Bund und Europäischer 

Union auf. Der Anteil der Umweltförderungen des Bundes für 

die Lyocellanlage in Heiligenkreuz ist mangels vorliegender 
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Förderanträge derzeit nicht bekannt. Bei einer etwaigen An­

tragsvorlage wird jedenfalls eine Prüfung entsprechend den 

Vorgaben des Umweltförderungsgesetzes durchgeführt werden. 

Ich ersuche somit um Verständnis, daß mir derzeit eine 

detaillierte Anfragebeantwortung mangels Unterlagen nicht 

möglich ist. 
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